
 
  

 
Strassensperrung infolge Strassenaufbruch  

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Infolge Strassenaufbruch an der Steingasse muss diese ab Donnerstag, 2. Mai 2024, 8.00 Uhr bis 
Freitag, 3. Mai 2024, 17.15 Uhr für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt werden.  
 
Die Umleitung erfolgt via Poststrasse bzw. Weihergasse. Von Süden kommend wird die Zufahrt bis 
Höhe Steingasse 9 für Anstösser möglich sein. Schulkinder und Fussgänger werden über die 
Schmiedengasse, Weihergasse und den Käsereiweg umgeleitet.  
 
Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie gerne die Bauverwaltung, Tel. 032 636 27 23, kontaktieren.  
 
 

Gesperrter Bereich: 

 
 
 
 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Einwohnergemeinde Oberbipp 
 
01.05.2024 

Einwohnergemeinde Oberbipp  
Gemeindeverwaltung 
Kirchgasse 5, 4538 Oberbipp 
Telefon 032 636 27 73 


